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Der folgende Beitrag stellt gelöste und ungelöste Fragen des 
Vereinsrechts dar, die nach teilweise heftigen Diskussionen in 
der Vergangenheit ihre Bedeutung entweder vollständig ver-
loren haben oder aber neue Brisanz entwickelt haben.

1.	 Allgemeines

1.1	 Vereinsgründung

a)	 Zusammenschluss von Personen
Bei der Gründung eines sog. Vorvereins muss es sich um den 
Zusammenschluss mehrerer Personen handeln. Wie viele das 
sein sollen ist bis heute noch umstritten. Bei der Satzungsfest-
stellung sind mindestens drei Personen erforderlich, da nur sie 
eine Mehrheit bilden können.1 Typisch für den Verein ist das 
Mehrheitsprinzip (§ 32 Abs. 1 S.  3 BGB), für die Personen-
gesellschaften das Prinzip der Einstimmigkeit (§ 709 Abs. 1 Hs. 
2 BGB). Bei der Personengesellschaft gilt das Prinzip der un-
mittelbaren Mitglieder-Selbstverwaltung, beim Verein das der 
mittelbaren Organverwaltung.2

Ebenfalls umstritten war die Frage, ob es insofern Ausnahmen 
für religiöse Vereine gibt, was ebenfalls abgelehnt werden 
muss.3

b)	 Gründungsfähigkeit
Lange Zeit war man der Meinung, eine GbR könne nicht Grün-
dungsmitglied eines Vereins sein. Typisch für den Verein ist 
das Mehrheitsprinzip (§ 32 Abs. 1 S. 3 BGB), für die Perso-
nengesellschaften das Prinzip der Einstimmigkeit (§ 709 
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Abs. 1 Hs. 2 BGB). Bei der Personengesellschaft gilt das Prinzip 
der unmittelbaren Mitglieder-Selbstverwaltung, beim Verein 
das der mittelbaren Organverwaltung.4 Träger des Vereins kön-
nen ausschliesslich Einzelpersonen (natürliche Personen) oder 
nur juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts 
sowie nichtrechtsfähige Vereine (korporative Mitglieder) oder 
sowohl Einzelpersonen als auch Körperschaften sein. Die Auf-
fassung, eine BGB-Gesellschaft könne nicht selbständig Mit-
glied eines Idealvereins sein, wurde zwischenzeitlich aufgege-
ben.5

Soweit natürliche Personen zugleich für sich selbst wie auch für 
eine von ihnen beherrschte juristische Person auftreten, sollen 
sie nach einer früher weit verbreiteten Auffassung, wenn dies 
die Satzung nicht anders regelt, hinsichtlich der Mindestzahl 
von Gründern nur einmal gezählt werden, so das OLG Stutt-
gart in einer Entscheidung aus dem Jahr 1983.6 Diese Recht-
sprechung wird häufiger unreflektiert zitiert, sie ist dennoch 
überholt und vor allem falsch. Soweit ersichtlich argumentiert 
das OLG Stuttgart nicht mit der Funktionsfähigkeit, sondern 
dass dies «Scheinmitglieder» seien. Die h.M. wonach (aber) 
zwei natürliche und fünf von diesen beherrschte juristische 
Personen (GmbH) für eine Vereinsgründung nicht ausreichen 
sollen, ist m.E. nach wie vor zweifelhaft.7 Die konzernrechtli-
che Zurechnung des Merkmals der «Mitgliedschaft» überzeugt 
nicht. Insbesondere ist nicht ersichtlich, warum die Gründung 
des Vereins strengeren Regeln unterworfen werden sollte als 
einer Personenhandelsgesellschaft, die auch dann eintragungs-
fähig ist, wenn sie aus einer natürlichen und einer von ihr be-
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